
 

Der Schulstart nach den Weihnachtsferien verzögert sich. 
 
 
 
Es gilt:  
 
„Daheim bleiben, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.“ 
 

 
. 
Auszug aus dem Schreiben des Kultusministeriums „Schulbetrieb 
nach den Weihnachtsferien“ 
 
1. ln der kommenden Woche kein Präsenzbetrieb 
An den öffentlichen Schulen ebenso wie an den Schulen in freier Trägerschaft 
werden in der kommenden Woche ab dem 11. Januar weder Präsenzunterricht 
noch andere schulische Veranstaltungen stattfinden. Ebenso erfasst von dieser 
Regelung sind die Grundschulförderklassen und die Betreuungsangebote der 
verlässlichen Grundschule, der flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie 
Horte an der Schule. 
Welche Auswirkungen der Lockdown auf das Pandemiegeschehen hat, wissen 
wir leider erst mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung. Deshalb wollen 
wir in der kommenden Woche auf der Grundlage der dann verfügbaren Daten mit 
der Zielsetzung prüfen, dass die Grundschulen ab 18. Januar geöffnet werden. 
2. Ausnahmen vom Grundsatz der Schließung ab 11. Januar 
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren sowie Schulkindergärten 
mit anderen Förderschwerpunkten sollen auf der Grundlage der dann verfügba-
ren Daten erst zum 18.01. den Präsenzbetrieb starten. 
4. Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7, deren Eltern zwingend auf 
eine Betreuung angewiesen sind, wird wieder eine ,,Notbetreuung“ eingerich-
tet. Die maßgeblichen Grundsätze sind in der Orientierungshilfe zur Notbetreuung 
dargestellt. Sie wurde aktualisiert und an die Rechtslage angepasst.  
 


